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Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  

Postfach 12 03 22, 53045 Bonn 

er Mail: 
j.kolakowski.gzzkwpa6y9@fragdenstaat.de 
 
Herrn  
Jochen Kolakowski 
Brandstr. 10 
45701 Herten 
 
 
Ihr Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
 
Bezug: Ihr Antrag nach dem IFG vom 15. November 2020 
GZ: Z14 O4010/0289-102 
Bonn, 03. Dezember 2020 
Seite 1 von 2 
 
Sehr geehrter Herr Kolakowski, 
 
auf Ihren Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) vom  
15. November 2020 ergeht folgender  
 

B e s c h e i d: 
 

1. Ihrem Antrag wird stattgegeben. 
2. Die Bearbeitung Ihres Antrags erfolgt gebührenfrei. 

 
B e g r ü n d u n g: 

I. 
 
Mit Ihrem Antrag begehren Sie Zugang zu folgender Information: 
„Der Minister Müller nimmt seine Gattin mit auf Dienstreisen. 
Übernachtet in teure Hotels. Frage Bezahlt die Gattin den Flug, die 
Übernachtungen?“ 
 
Ihr Antrag wird wie folgt beantwortet: 
 
In vielen Ländern,  mit denen das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung zusammenarbeitet und in die 
Bundesminister Dr. G. Müller vor diesem Hintergrund reist, wird die 
Begleitung durch seine Ehefrau als hohe Wertschätzung 
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wahrgenommen. Gerade bei Gesprächen mit betroffenen Frauen in den 
Entwicklungsländern wird ihre Teilnahme geschätzt.  
 
Zur Ihrer Frage nach den Kosten für die Begleitung kann ich Ihnen 
mitteilen, dass die anfallenden Reisekosten vollständig privat von der 
Ehefrau des Bundesministers getragen wurden.  
 
Diese Auskunft ergeht für Sie gebührenfrei (§ 10 Abs. 1 S. 1 IFG). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
Müller 

 
 

 
 


